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Gemeindevertretung 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 20. Sitzung der Gemeindevertretung 
am Donnerstag, 17.05.2018, 20:00 Uhr 

im Saal 
 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Mitteilungen der Vorsitzenden 
 

2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 

3. Umstellung derStraßenbeleuchtung auf LED-Technik; 
hier: Erneute Beratung und Beschlussfassung 

 

4. Beitragsfreistellung des Kita-Besuchs - Teilnahme an der Landesförderung; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

 

5. Aufhebung des Sperrvermerks zum Haushalt 2018 
Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich der Kinderbetreuungseinrich-
tungen durch das Wirtschaftsunternehmen SWS - Schüllermann und Partner AG; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

 

6. Antrag der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 bezüglich einer „Vereinsunterstützung bei der 
Umsetzung der EU-Datenschutzverordnung“; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

 

7. Antrag der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 bezüglich der Einrichtung eines Mängelmelders 
für den öffentlichen Raum auf der Homepage der Gemeinde; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

 

8. Anfrage der CDU-Fraktion vom 22.09.2017 bezüglich einer Sachstandsinformation zum 
Thema „Konzeptausarbeitung Mitfahrerbank"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

 

9. Anfrage der CDU-Fraktion vom 02.02.2018 zum Thema "Bereitstellung von gelben Säcken 
bzw. alternativen Sammelbehältnissen"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

 

10. Anfrage der CDU-Fraktion vom 02.02.2018 zum Thema "Einführung des neuen Abfallkon-
zeptes in 2018"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

 

11. Anfrage der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 zum Prüfungsbericht des Hessischen Rech-
nungshofes; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

 

 
 

Der Gemeindevorstand 
gez. Brigitte Bannenberg, Bürgermeisterin 
Glashütten, den 05.05.2018 
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Gemeindevertretung 
 

 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 20. Sitzung der Gemeindevertretung 
am Donnerstag, 17.05.2018, von 20:00 Uhr bis 22:25 Uhr 

Rathaus Glashütten, Saal, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten 
 

 
 

CDU = 6 Gemeindevertreter davon 5 anwesend 
FWG = 5 Gemeindevertreter davon 5 anwesend 
Grüne = 4 Gemeindevertreter davon 3 anwesend 
FDP = 4 Gemeindevertreter davon 3 anwesend 
SPD = 4 Gemeindevertreter davon 4 anwesend 

 
Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder der Gemeindevertretung, die Mitglieder 
des Gemeindevorstandes, den Vertreter der Presse, die anwesenden Zuhörer und den Mitarbeiter der 
Verwaltung. 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden mit Schreiben vom 04.05.2018 unter Mitteilung der Ta-
gesordnung für Donnerstag, den 17.05.2018 um 20:00 Uhr eingeladen. 
 
Die Gemeindevertretung ist nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt die CDU-Fraktion fest, dass über den Tagesordnungspunkt 3 als 
letzten Tagesordnungspunkt beraten werden sollte, da die Anlagen zu den Drucksachen nicht öffentliche 
Teile enthalten. Hiergegen ergeben sich keine Einwände. 
 
Der Tagesordnungspunkt 3 wird somit unter dem neuen Tagesordnungspunkt 11 beraten. Redaktionell 
verschieben sich daher die anderen Tagesordnungspunkte. 
 

Sitzungsverlauf 
 
 

1. Mitteilungen der Vorsitzenden 
 

Die Vorsitzende bedankt sich bei den Unterstützern, Helfern und Teilnehmern anlässlich des 40-jährigen 
Jubiläums der Gemeindepartnerschaft zwischen Caromb und Glashütten. 
 
Die Vorsitzende teilt mit, dass sie folgende Drucksachen wie folgt verwiesen hat: 
 

 Beitragsfreistellung des Kita-Besuchs – Teilnahme an der Landesförderung 
an den Haupt- und Finanzausschuss 
- siehe DS-Nr.: 184/GV 

 
 Aufhebung des Sperrvermerks zum Haushalt 2018 – Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung 

für den Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen durch das Wirtschaftsunternehmen SWS – 
Schüllermann & Partner AG an Haupt- und Finanzausschuss 
- siehe DS-Nr.: 185/GV 

 
 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik an den Haupt- und Finanzausschuss 

- siehe DS-Nr.: 188/GV 
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 Bauantrag auf Anbau eines Versorgungskellers im Ortsteil Schloßborn, Kröfteler Straße 6a, Flur 
3, Flurstück 97/7 an den Bau- und Siedlungsausschuss 
- siehe DS-Nr.: 187/GV 

 
Die Vorsitzende teilt weiter mit, dass mit Schreiben vom 17.04.2018 die Herbstlehrgänge im Rahmen 
des Freiherr vom Stein-Institutes in der Zeit von September bis November 2018 den Fraktionsvorsitzen-
den bekanntgegeben wurden. 
 
2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 

Frau Bannenberg und Frau Kolter gratulieren Frau Claudia Strub nachträglich zu ihrem „runden“ Ge-
burtstag. Frau Strub erhält einen Gutschein, einen Blumenstraße und eine Flasche Wein.  
 
Frau Bürgermeisterin Bannenberg spricht ihren Dank an den Förderkreis der Gemeindepartnerschaft 
zum gelungenen Fest aus. In diesem Zusammenhang weist sie auf das Oktoberfest in Caromb im 
Herbst dieses Jahres hin. Der Förderkreis sucht weiter aktive Mitglieder, die sich an der Vereinsarbeit 
beteiligen. 
 
Zur Veranstaltung „Blühendes Glashütten“ stellt Frau Bannenberg fest, dass diese gut besucht wurde. 
Die Bürger können sich beraten lassen. 
 
Am 15.05.2018 wurde das Freischwimmbad eröffnet. Frau Bannenberg hofft auf einen regen Besuch 
und auf besseres Wetter als im letzten Jahr.  
 
3. Beitragsfreistellung des Kita-Besuchs - Teilnahme an der Landes-

förderung; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

184/GV/XVIII 

 

Über die DS-Nr.: 194/GV, die wie folgt lautet, wird abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt eine rechtsverbindliche Zusicherung zur Teilnahme an der Landes-
förderung der Beitragsfreistellung für die Kinderbetreuung abzugeben. 
 
Nach Veröffentlichung des Gesetzes zum hessischen Kinder- und Jungendhilfegesetzbuch wird unver-
züglich ein Antrag auf die Landesförderung bei der zuständigen Bewilligungsstelle (RP Darmstadt) ge-
stellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig  
 
Damit ist die DS-Nr. 194/GV beschlossen. 
 
4. Aufhebung des Sperrvermerks zum Haushalt 2018 

Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich der 
Kinderbetreuungseinrichtungen durch das Wirtschaftsunternehmen 
SWS - Schüllermann und Partner AG; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

185/GV/XVIII 

 

Die FWG-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
 
Nach der Beschlussempfehlung des HFA (DS-Nr. 195/GV) wird eingefügt: 
 
Die Berechnung soll Ende 2018/Anfang 2019 anhand der dann vorliegenden aktuellen Zahlen erfolgen. 
 
Anschließend wird über die DS-Nr.: 195/GV i.V.m. dem Antrag der FWG-Fraktion, die wie folgt lauten, 
abgestimmt: 
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Die Gemeindevertretung beschließt die Aufhebung des Sperrvermerks Produkt 36100 Pos. 13 des 
Haushalts 2018 in Höhe von 10.000 € für die Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der 
Kinderbetreuungseinrichtungen durch das Wirtschaftsunternehmen Schüllermann und Partner. 
 
Die Berechnung soll Ende 2018/Anfang 2019 anhand der dann vorliegenden aktuellen Zahlen erfolgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
15 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen  
 
Damit ist die DS-Nr. 195/GV i.V.m. dem Antrag der FWG-Fraktion beschlossen. 
 
5. Antrag der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 bezüglich einer „Vereins-

unterstützung bei der Umsetzung der EU-Datenschutzverordnung“; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

190/GV/XVIII 

 

Die FWG-Fraktion stellt folgenden Änderungsantrag: 
 
Der Gemeindevorstand wird gebeten, auf der Homepage der Gemeinde Glashütten Hinweise auf Infor-
mationsquellen zur EU-Datenschutzgrundverordnung zu veröffentlichen (z.B.: Sportverbände, Hand-
werkskammern). 
 
Hierüber wird abgestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig  
 
Damit ist der Änderungsantrag der FWG-Fraktion beschlossen. 
 
Über die DS-Nr.: 190/GV wird daher nicht mehr abgestimmt. 
 
6. Antrag der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 bezüglich der Einrichtung 

eines Mängelmelders für den öffentlichen Raum auf der Homepage 
der Gemeinde; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

191/GV/XVIII 

 

Frau Bannenberg teilt mit, dass die Einrichtung eines Mängelmelders zurzeit der Ekom in Arbeit ist. Ent-
sprechende Haushaltsmittel sollen dann für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen werden. 
 
Anschließend wird über die DS-Nr.: 191/GV, die wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt in Anlehnung  an das Mängelmeldekonzept der Stadt Rastatt 

eine Anwendung für Glashütten auszuarbeiten, die Bürger und Bürgerinnen  ermöglicht, online Schäden 

auf öffentlichen Plätzen, Grünflächen oder Wegen der Verwaltung melden zu können. Die Seite soll oh-

ne Vorkenntnisse intuitiv bedient werden können. Hierbei soll die Melderin oder der Melder dem Mangel 

eine Kategorie zuordnen. Für jeden Eintrag soll eine Eingangsbestätigung und die Rückmeldung eines 

Bearbeitungsstatus erfolgen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
13 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen  
 
Damit ist die DS-Nr. 191/GV beschlossen. 
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7. Anfrage der CDU-Fraktion vom 22.09.2017 bezüglich einer Sach-

standsinformation zum Thema „Konzeptausarbeitung Mit-
fahrerbank"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

160/GV/XVIII 

 

Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Konzeptausarbeitung Mitfahrerbank “ ent-
sprechend der Beantwortung folgender Fragen: 
 
In der Gemeindevertretungssitzung am 24.03.2017 wurde auf Antrag der CDU Fraktion mehrheitlich 
beschlossen, dass der Gemeindevorstand in Anlehnung an das Pilotprojekt „Mitfahrerbank“ ein Konzept 
ausarbeiten soll, welches in einem ersten Schritt das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs zwischen 
unseren Ortsteilen, und in einem 2. Schritt die Anbindung angrenzender Kommunen zu unserer Ge-
meinde erweitert. Hierbei sollen an markanten Punkten in unseren Ortsteilen farblich abgesetzte Park-
bänke mit klappbaren Richtungsschildern aufgestellt werden. 
 
Das Konzept sollte  vor Beginn der anstehenden Haushaltsberatungen ausgearbeitet sein. Zum Abarbei-
tungsfortschritt haben wir folgende Fragen: 
 
1) Welche Erkenntnisse hat das nach unserer Empfehlung mit dem Ideengeber in der Verbandsge-

meinde Speicher zu führende Gespräch  gebracht? 
2) An welchen markanten Punkten können die Bänke mit den klappbaren Richtungsschildern in unse-

ren Ortsteilen aufgestellt werden? 
3) Wie ist der Finanzplan zum Vorhaben? 
 
Antwort durch den Gemeindevorstand: 
 
Zu Frage 1: 
 
Wir haben uns eine Gemeinde in der Umgebung (Taunusstein) zur Befragung ausgesucht. Taunusstein 
hat seit Anfang Mai 2017 die Mitfahrbänke im Einsatz. Eine detaillierte Auswertung kann Taunusstein 
nicht vorweisen, da es nur begrenzte Rückmeldungen der Autofahrer gibt, die sich dort registriert haben. 
Registrierte Fahrer bekommen ein Logo und eine personalisierte Nummer zugeteilt. Es müssen sich 
aber nicht alle Fahrer registrieren lassen. Das Angebot der Mitfahrerbänke wird erst nach und nach an-
genommen. Es ist einiges an kontinuierlicher Werbung dafür notwendig. Der Arbeitskreis Taunussteiner 
Energiewende stellt uns gerne das Taunussteiner-Konzept einmal persönlich vor. In der Anlage finden 
Sie eine Beschreibung des Projektes. Ein Termin für eine Präsentation wird avisiert.  
 
Zu Frage 2: 
 
Prinzipiell kämen die Bushaltestellen in Frage, allerdings hat sich zum einen der VHT nicht sehr „begeis-
tert“ gezeigt. Es gibt auch von Seiten einiger Bürger Bedenken gegen eine gemeinsame Nutzung des 
ÖPNV und der Mitfahrerbänke, vor allem Sicherheitsbedenken im Bereich der Schulkinder. Zudem müs-
sen noch einige Bushaltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei ausgebaut werden.  Um den innerörtli-
chen Verkehr zu beleben schlagen wir sechs Haltepunkte vor, jeweils zwei pro Ortsteil (Hin- und Rück-
fahrt). Wir schlagen vor, die zukünftigen Haltepunkte im Rahmen einer Ortsbegehung der gemeindlichen 
Gremien (Gemeindevorstand/ASSKJ) festzulegen.  
 
Zu Frage 3: 
 
Im Haushalt 2018 wurden Gelder eingestellt. Basierend auf den Erfahrungen von Taunusstein halten wir 
einen Betrag von je 1.000 € bis 1.200 €/Haltepunkt für auskömmlich. Dazu kommen noch Kosten für 
Verwaltungsaufwand und Werbung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
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8. Anfrage der CDU-Fraktion vom 02.02.2018 zum Thema "Bereitstel-

lung von gelben Säcken bzw. alternativen Sammelbehältnissen"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

178/GV/XVIII 

 

Anfrage: 
 
Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Bereitstellung von gelben Säcken bzw. alternati-
ven Sammelbehältnissen“ entsprechend der Beantwortung folgender Fragen: 
 
Bekannter Weise sind die gelben Säcke seit einigen Wochen in den privaten Haushalten und in der Ge-
meindeverwaltung nicht mehr bevorratet. Eine Nachlieferung ist bis zum heutigen Tag noch nicht erfolgt. 
Auch wenn nach Auskunft aus der Verwaltung die Sammlung zum Dualen System über den Kreis orga-
nisiert wird, ist doch die Anlaufstelle für die Bewohner unserer Gemeinde immer die Verwaltung bzw. 
das Bürgerservicebüro. Wir bitten um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1) Welche Schritte hat die Gemeinde eingeleitet, um die Versorgung der Bewohner unserer Ge-
meinde wieder sicherzustellen? 
 
2) Welche alternativen Sammelbehältnisse werden ersatzweise, bis zur Wiederverfügbarkeit der 
gelben Säcke anerkannt? 
 
Beantwortung durch den Gemeindevorstand: 
 
Vorbemerkung: 
 
Wie aus der Presse zu entnehmen war (z.B.: Taunuszeitung, Artikel vom 11.01.2018) gab es deutsch-
landweit einen Lieferengpass im Bereich der gelben Säcken. Davon war auch der Hochtaunuskreis und 
auch Glashütten betroffen. 
 
Zu Frage 1) 
 
Die Gemeindeverwaltung Glashütten hat dauernde Abfragen beim zuständigen Zuteiler, der Firma Kilb, 
gestellt. Leider konnte uns die Firma Kilb bis zum 02.02.2018 auch keine Lieferauskunft erteilen. Das 
noch vorhandene Restkontinent an gelben Säcken der Gemeinde Glashütten wurde den Bürgerinnen 
und Bürgern auf Nachfrage während der Öffnungszeiten ausgehändigt.  
 
Am 02.02.2018 wurden uns nach einer Besprechung mit der Firma Kilb 10 Kisten gelber Säcke für den 
Übergang mitgegeben.  
 
Frau Bannenberg teilte in der HFA Sitzung vom 06.02.2018 allen Anwesenden mit, dass nun die gelben 
Säcke geliefert werden.  
 
Zu Frage 2) 
 
Von der Firma Kilb erhielten wir auf Nachfrage die Auskunft, dass alternative Sammelbehältnisse wie 
z.B. durchsichtige Müllsäcke bis zur Auslieferung der gelben Säcke genutzt werden können und mit ab-
geholt werden.  
 
Seit der 6. KW verfügt die Gemeinde Glashütten wieder über ausreichend gelbe Säcke.   
 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
9. Anfrage der CDU-Fraktion vom 02.02.2018 zum Thema "Einführung 

des neuen Abfallkonzeptes in 2018"; 
177/GV/XVIII 
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hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 
 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
10. Anfrage der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 zum Prüfungsbericht des 

Hessischen Rechnungshofes; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

192/GV/XVIII 

 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
11. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik; 

hier: Erneute Beratung und Beschlussfassung 
188/GV/XVIII 

 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt zunächst fest, dass die Öffentlichkeit generell nicht ausge-
schlossen werden kann. Nur punktuell könnte die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Die Vorsitzen-
de stellt hierzu fest, dass bei Einhaltung der „Disziplin“ dies so umgesetzt werden kann. 
 
Die CDU-Fraktion stellt danach gemäß § 22 der Geschäftsordnung den Antrag auf Unterbrechung der 
Sitzung. Die Sitzung wird daraufhin für ca. 5 Minuten unterbrochen. 
 
Nach Wiederaufnahme stellen die Fraktionen von FDP und SPD folgenden Änderungsantrag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik gemäß 
dem Angebot der Süwag vom 01.08.2017 gemäß der DS-Nr. 165/GV. 
 
Da nach den Berechnungen der Süwag durch die Umstellung auf Lampen mit der Lichtfarbe    4.000 K 
eine Energieersparnis von über 80 % zu erreichen ist, wird der Gemeindevorstand das Angebot der 
Süwag nur dann annehmen, wenn die Süwag einen entsprechenden Änderungsantrag zum Förderan-
trag beim Land Hessen auf eine 25 % Förderquote stellt. 
 
Entsprechend ist der Sperrvermerk zum Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen (Haushaltsplan 
der Gemeinde Glashütten, Seite 203, Ausdruck 11.12.17) in Höhe von 195.930,00 € aufzuheben. 
 
Die CDU-Fraktion stellt folgenden Ergänzungsantrag: 
 
Der Gemeindevorstand soll im Zuge der Straßenbeleuchtungsumrüstung versuchen, einen Inbetrieb-
nahmezeitraum zu vereinbaren, in dem Korrekturen aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung 
für die Gemeinde nach Bewertung kostenneutral umgesetzt werden. Der Zeitraum ist über das Amtsblatt 
kundzutun.  
 
Anschließend wurden folgende Abstimmungen durchgeführt:   
 
1. Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung) 
 
 
2. Änderungsantrag der Fraktionen von FDP und SPD 
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Abstimmungsergebnis: 
 
19 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
 
3. Änderungsantrag der Fraktionen von FDP und SPD i.V.m. der Beschlussempfehlung des HFA gemäß 
der DS-Nr.: 193/GV, die wie folgt lautet: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik gemäß 
dem Angebot der Süwag vom 01.08.2017 gemäß der DS-Nr.: 165/GV. 
 
Entsprechend ist der Sperrvermerk zum Produkt 54140 Straßenbeleuchtungsanlagen (Haushaltsplan 
der Gemeinde Glashütten, Seite 203, Ausdruck 11.12.17) in Höhe von 195.930,00 € aufzuheben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
16 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltung 
 
Damit ist der Änderungsantrag der Fraktionen von FDP und SPD i.V.m. der DS-Nr.: 193/GV beschlos-
sen. 
 
 
Nach Schluss der Sitzung: 
 
Fragen aus dem Publikum: 
 
Die Fragen aus dem Publikum werden beantwortet. 
 
Die Vorsitzende ausgefertigt: 
  
  
gez. Heike Kolter gez. Holger Gottschalk 
 Schriftführer 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 G e m e i n d e v e r t r e t u n g  
 
 d e r    G e m e i n d e    G l a s h ü t t e n  
  
 
 
 
 
 

 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 184/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 18.04.2018 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt I -Go/pm 
 - öffentlich - 
 

 

 
Beitragsfreistellung des Kita-Besuchs - Teilnahme an der Landesförderung; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die grundsätzliche Teilnahme an der Landesförderung ab 
01.08.2018. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Für die Beantragung der erweiterten Landesförderung ab 01.08.2018 genügt die entsprechende 
rechtsverbindliche Zusicherung der Gemeinde. Nach den vorliegenden Erkenntnissen werden die 
entsprechenden Antragsformulare seitens der Bewilligungsbehörde (RP Kassel) rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt. 
 
Die Kommunen sollen von Land ab August 2018 135,60 €/Kind und Monat für die Beitragsfreistel-
lung in den letzten drei Kindergartenjahren erhalten. 
 
Aufgrund der terminlichen Vorgaben – Einführung ab August 2018 und unseren Sitzungsterminen 
– sollte schon jetzt ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst werden. 
 
Sobald detaillierte Unterlagen vorliegen, werden diese unverzüglich zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
gez. Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 
 
 
 



 
   

 G e m e i n d e v e r t r e t u n g  
 
 d e r    G e m e i n d e    G l a s h ü t t e n  
  
 
 
 
 
 

 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 185/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 18.04.2018 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt II – KH/pm 
 - öffentlich - 
 

 

 
Aufhebung des Sperrvermerks zum Haushalt 2018 
Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich der Kinderbetreuungseinrich-
tungen durch das Wirtschaftsunternehmen SWS - Schüllermann und Partner AG; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Aufhebung für den Sperrvermerk aus dem Haushalt 2018 
in Höhe von 10.000 €. 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
Die Gebührenbedarfsberechnung ist erforderlich, um die gesetzlichen Bedingungen zur Gesetzes-
änderung vom Landtag zeitnah umsetzen zu können. Aus diesem Grund wird mit der Erstellung 
der Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen das Wirt-
schaftsunternehmen SWS – Schüllermann und Partner AG beauftragt. 
 
Die Kämmerei muss vorgegebene Fristen für die Erstellung der Jahresabschlüsse einhalten. Dies 
ist Grundlage der Haushaltsgenehmigung 2018. Durch die Gesetzesänderung erfolgt eine kom-
plette Neuberechnung für die Kindergartengebühren. Unser derzeitiges Gebührenbedarfsmodell 
wird ab August 2018 hinfällig sein, sofern die Gesetzesänderung bis dahin greift. 
 
Die vorhandenen Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € sind der Anlage beigefügt (Haushaltsplan 
2018, Seite 112). 
 
 
 
gez.: Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 



Drucksache 185/GV/XVIIISeite - 2 -2 

 
Anlage(n): 

(1) Haushaltsauszug 2018 für eingestellte Mittel     
(2) Angebot für eine Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich der Kinderbetreuungsein-

richtungen     
 

























 
   

 G e m e i n d e v e r t r e t u n g  
 
 d e r    G e m e i n d e    G l a s h ü t t e n  
  
 
 
 
 
 

 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 190/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 02.05.2018 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt IV-Le/pa 
 - öffentlich - 
 

 

 
Antrag der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 bezüglich einer „Vereinsunterstützung bei der 
Umsetzung der EU-Datenschutzverordnung“; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
 
 
 
 
gez. Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 
 
 
 



CDU-Fraktion 
in der Gemeindevertretung von Glashütten 
XVIII. Wahlperiode (2016 – 2021) 

 
 

         
 
 

Glashütten, 26. April 2018 

Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 17.05.2018 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die  CDU-Fraktion  stellt folgenden Antrag zum  Thema 

„Vereinsunterstützung bei der Umsetzung der EU- Datenschutzgrundverordnung“ 

Antrag: 

Ab dem 25.05.2018 gelten die Vorschriften  nach der neuen Datenschutzgrundverordnung (DS-

GVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz   (BDSG).  

Die neuen Regelungen gelten nicht nur für Unternehmen sondern auch für alle natürlichen und 

juristischen Personen- auch  für Vereine. Die DS-GVO regelt jede Form der automatisierten Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten. Besonders wichtig ist die systematische Bewertung 

der im Verein genutzten Daten nach Zielen, Verwendung und Zugriffsberechtigung. Der Gemein-

devorstand wird beauftragt  zu prüfen, wie die Gemeinde Glashütten die eigenen Vereine bei der  

Erfüllung der neuen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit unterstützen  kann. 

Dies kann beispielhaft  über eine Informationsveranstaltung mit dem Datenschutzbeauftragten 

der Gemeinde erfolgen oder über die Ausgabe entsprechender Printmedien.  

Begründung: 

Mit der EU- Datenschutzverordnung sollen neben  einer Vereinheitlichung  des Datenschutzrech-

tes in der EU, die Anpassung des Datenschutzrechtes an die techn. Entwicklung sowie die Ver-

besserung des Schutzes der Grundrechte erreicht werden.  

Ein Verein darf die von ihm gesammelten Daten nur im Rahmen des BDSG oder anderer 

Rechtsvorschriften nutzen. 

Die Vereinsarbeit wird meist von ehrenamtlich Tätigen geleistet. Die Gemeinde kann hier die 

Vereine bezüglich dem Informationsbedarf auf Grund  der Änderung  der Datenschutzanforde-

rungen  unterstützen. 

 

Klaus Hindrichs 

Fraktionsvorsitzender 

An die 
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
Frau Kolter 
Bürgerhaus 
Schlossborner Weg 2 
 
61479 Glashütten 
 

Akazienweg 7 

61479 Glashütten 

Tel. (06174) 9982988 

 

E-Mail: 

Klaus.Hindrichs@online.de 

www.cdu-glashuetten.de 
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 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 191/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 02.05.2018 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt I-As/pa 
 - öffentlich - 
 

 

 
Antrag der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 bezüglich der Einrichtung eines Mängelmelders 
für den öffentlichen Raum auf der Homepage der Gemeinde; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
 
 
 
 
gez. Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 
 
 
 



CDU-Fraktion 
in der Gemeindevertretung von Glashütten 
XVIII. Wahlperiode (2016 – 2021) 

 
 

         
 
 

Glashütten, 26. April 2018 

Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 17.05.2018 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die  CDU-Fraktion  stellt folgenden Antrag zum  Thema 

„Einrichtung eines Mängelmelders für den öffentlichen Raum auf der Homepage der Ge-

meinde“ 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt in Anlehnung  an das Mängelmeldekonzept der Stadt 

Rastatt eine Anwendung für Glashütten auszuarbeiten, die Bürger und Bürgerinnen  ermöglicht, 

online Schäden auf öffentlichen Plätzen, Grünflächen oder Wegen der Verwaltung melden zu 

können. Die Seite soll ohne Vorkenntnisse intuitiv bedient werden können. Hierbei soll die Melde-

rin oder der Melder dem Mangel eine Kategorie zuordnen. Für jeden Eintrag soll eine Eingangs-

bestätigung und die Rückmeldung eines Bearbeitungsstatus erfolgen. 

Begründung: 

Nach heutigem Stand gehen Mängelmeldungen bei der Verwaltung telefonisch, über e-mail oder 

zu den Öffnungszeiten  ein. Hierbei sind Wiederholungsmeldungen nicht unwahrscheinlich. Feste 

Ansprechpartner, die den Mangel bearbeiten, erreicht man auf diesem Wege nicht. Rückmeldun-

gen bleiben aus. Die Verwaltung wird mit Meldungen überhäuft, muß diese sortieren um sie dann 

dem entsprechenden Verantwortungsbereich zwecks  Abarbeitung weiterzuleiten. Hierbei kann 

es durchaus passieren, dass  auf Grund der Vielfalt, Mängel vergessen werden. Gemäß Antrag 

sollen Mängel zukünftig online  strukturiert erfasst werden, Wiederholungsmeldungen werden 

vermieden, Schäden können schneller abgearbeitet werden. Gleichzeitig könnte die Mängelmel-

dung eine präventive Wirkung entfalten, da sämtliche Meldungen öffentlich sichtbar sind.  Das 

vorgeschlagene Online- Mängelmeldesystem   ist ein weiterer Schritt in Richtung digitale Verwal-

tung und Bürgerbeteiligung.  

 

 

 

Klaus Hindrichs 

Fraktionsvorsitzender 

An die 
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
Frau Kolter 
Bürgerhaus 
Schlossborner Weg 2 
 
61479 Glashütten 
 

Akazienweg 7 

61479 Glashütten 

Tel. (06174) 9982988 

 

E-Mail: 

Klaus.Hindrichs@online.de 

www.cdu-glashuetten.de 



 
   

 G e m e i n d e v e r t r e t u n g  
 
 d e r    G e m e i n d e    G l a s h ü t t e n  
  
 
 
 
 
 

 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 160/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 26.10.2017 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt IV -Mü/pm 
 - öffentlich - 
 

 

 
Anfrage der CDU-Fraktion vom 22.09.2017 bezüglich einer Sachstandsinformation zum 
Thema „Konzeptausarbeitung Mitfahrerbank"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Anfrage: 
 
Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Konzeptausarbeitung Mitfahrerbank “ 
entsprechend der Beantwortung folgender Fragen: 
 
In der Gemeindevertretungssitzung am 24.03.2017 wurde auf Antrag der CDU Fraktion mehrheit-
lich beschlossen, dass der Gemeindevorstand in Anlehnung an das Pilotprojekt „Mitfahrerbank“ ein 
Konzept ausarbeiten soll, welches in einem ersten Schritt das Angebot des öffentlichen Nahver-
kehrs zwischen unseren Ortsteilen, und in einem 2. Schritt die Anbindung angrenzender Kommu-
nen zu unserer Gemeinde erweitert. Hierbei sollen an markanten Punkten in unseren Ortsteilen 
farblich abgesetzte Parkbänke mit klappbaren Richtungsschildern aufgestellt werden. 
Das Konzept sollte  vor Beginn der anstehenden Haushaltsberatungen ausgearbeitet sein. Zum 
Abarbeitungsfortschritt haben wir folgende Fragen: 
 

1) Welche Erkenntnisse hat das nach unserer Empfehlung mit dem Ideengeber in der Ver-
bandsgemeinde Speicher zu führende Gespräch  gebracht? 

2) An welchen markanten Punkten können die Bänke mit den klappbaren Richtungsschildern 
in unseren Ortsteilen aufgestellt werden? 

3) Wie ist der Finanzplan zum Vorhaben? 
 

 
 
 
Erläuterungen: 
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Antwort durch den Gemeindevorstand: 
 
 
Zu Frage 1: 
 
Wir haben uns eine Gemeinde in der Umgebung (Taunusstein) zur Befragung ausgesucht. 
Taunusstein hat seit Anfang Mai 2017 die Mitfahrbänke im Einsatz. Eine detaillierte Auswertung 
kann Taunusstein nicht vorweisen, da es nur begrenzte Rückmeldungen der Autofahrer gibt, die 
sich dort registriert haben. Registrierte Fahrer bekommen ein Logo und eine personalisierte Num-
mer zugeteilt. Es müssen sich aber nicht alle Fahrer registrieren lassen. Das Angebot der Mit-
fahrerbänke wird erst nach und nach angenommen. Es ist einiges an kontinuierlicher Werbung 
dafür notwendig. Der Arbeitskreis Taunussteiner Energiewende stellt uns gerne das Taunusstei-
ner-Konzept einmal persönlich vor. In der Anlage finden Sie eine Beschreibung des Projektes. Ein 
Termin für ein Präsentation wird avisiert.  
 
 
Zu Frage 2: 
 
Prinzipiell kämen die Bushaltestellen in Frage, allerdings hat sich zum einen der VHT nicht sehr 
„begeistert“ gezeigt. Es gibt auch von Seiten einiger Bürger Bedenken gegen eine gemeinsame 
Nutzung des ÖPNV und der Mitfahrerbänke, vor allem Sicherheitsbedenken im Bereich der Schul-
kinder. Zudem müssen noch einige Bushaltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei ausgebaut 
werden.  Um den innerörtlichen Verkehr zu beleben schlagen wir sechs Haltepunkte vor, jeweils 
zwei pro Ortsteil (Hin- und Rückfahrt). Wir schlagen vor, die zukünftigen Haltepunkte im Rahmen 
einer Ortsbegehung der gemeindlichen Gremien (Gemeindevorstand/ASSKJ) festzulegen.  
 
 
Zu Frage 3: 
 
Im Haushalt 2018 wurden Gelder eingestellt. Basierend auf den Erfahrungen von Taunusstein hal-
ten wir einen Betrag von je 1.000 € bis 1.200 €/Haltepunkt für auskömmlich. Dazu kommen noch 
Kosten für Verwaltungsaufwand und Werbung. 
 
 
 
 
gez. Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlage(n): 

(1) Anfrage_Mitfahrerbank     
(2) Mitfahrerbänke in Taunusstein     

 



CDU-Fraktion 
in der Gemeindevertretung von Glashütten 
XVIII. Legislaturperiode (2016 – 2021) 

 

 
 
       Glashütten, den 22. September 2017 
 
 
Anfrage zur nächsten  Sitzung der Gemeindevertretung am 09.11.2017 
 
Sehr geehrter Frau Vorsitzende, 
 
nehmen Sie bitte die Anfrage der CDU- Fraktion auf die Tagesordnung der nächsten  Sit-
zung der Gemeindevertretung. 
 
Anfrage: 
 
Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Konzeptausarbeitung Mit-
fahrerbank “ entsprechend der Beantwortung folgender Fragen: 
 
In der Gemeindevertretungssitzung am 24.03.2017 wurde auf Antrag der CDU Fraktion 
mehrheitlich beschlossen, dass der Gemeindevorstand in Anlehnung an das Pilotprojekt 
„Mitfahrerbank“ ein Konzept ausarbeiten soll, welches in einem ersten Schritt das Angebot 
des öffentlichen Nahverkehrs zwischen unseren Ortsteilen, und in einem 2. Schritt die An-
bindung angrenzender Kommunen zu unserer Gemeinde erweitert. Hierbei sollen an mar-
kanten Punkten in unseren Ortsteilen farblich abgesetzte Parkbänke mit klappbaren Rich-
tungsschildern aufgestellt werden. 
Das Konzept sollte  vor Beginn der anstehenden Haushaltsberatungen ausgearbeitet sein. 
Zum Abarbeitungsfortschritt haben wir folgende Fragen: 
 

1) Welche Erkenntnisse hat das nach unserer Empfehlung mit dem Ideengeber in der 
Verbandsgemeinde Speicher zu führende Gespräch  gebracht? 

2) An welchen markanten Punkten können die Bänke mit den klappbaren Richtungs-
schildern in unseren Ortsteilen aufgestellt werden? 

3) Wie ist der Finanzplan zum Vorhaben? 
 

 
 
 
 

Klaus Hindrichs 
Vorsitzender der CDU- Fraktion 

An die 
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
Frau Heike Kolter 
Bürgerhaus 
Schlossborner Weg 2 
 
61479 Glashütten 
 

Akazienweg 7 

61479 Glashütten 

Tel. (06174) 9982988 

 

E-Mail: 

Klaus.Hindrichs@online.de 

www.cdu-glashuetten.de 



 
   

 G e m e i n d e v e r t r e t u n g  
 
 d e r    G e m e i n d e    G l a s h ü t t e n  
  
 
 
 
 
 

 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 178/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 01.03.2018 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt II - We /pm 
 - öffentlich - 
 

 

 
Anfrage der CDU-Fraktion vom 02.02.2018 zum Thema "Bereitstellung von gelben Säcken 
bzw. alternativen Sammelbehältnissen"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Anfrage: 
 
Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Bereitstellung von gelben Säcken bzw. 
alternativen Sammelbehältnissen“ entsprechend der Beantwortung folgender Fragen: 
 
Bekannter Weise sind die gelben Säcke seit einigen Wochen in den privaten Haushalten und in 
der Gemeindeverwaltung nicht mehr bevorratet. Eine Nachlieferung ist bis zum heutigen Tag noch 
nicht erfolgt. Auch wenn nach Auskunft aus der Verwaltung die Sammlung zum Dualen System 
über den Kreis organisisiert wird, ist doch die Anlaufstelle für die Bewohner unserer Gemeinde 
immer die Verwaltung bzw. das Bürgerservicebüro. Wir bitten um die Beantwortung folgender Fra-
gen: 
 
1) Welche Schritte hat die Gemeinde eingeleitet, um die Versorgung der Bewohner unserer 
Gemeinde wieder sicherzustellen? 
 
2) Welche alternativen Sammelbehältnisse werden ersatzweise, bis zur Wiederverfügbarkeit 
der gelben Säcke anerkannt? 
 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
Beantwortung durch den Gemeindevorstand: 
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Vorbemerkung: 
 
Wie aus der Presse zu entnehmen war (z.B.: Taunuszeitung, Artikel vom 11.01.2018) gab es 
deutschlandweit einen Lieferengpass im Bereich der gelben Säcken. Davon war auch der Hoch-
taunuskreis und auch Glashütten betroffen. 
 
Zu Frage 1) 
 
Die Gemeindeverwaltung Glashütten hat dauernde Abfragen beim zuständigen Zuteiler, der Firma 
Kilb, gestellt. Leider konnte uns die Firma Kilb bis zum 02.02.2018 auch keine Lieferauskunft ertei-
len. Das noch vorhandene Restkontinent an gelben Säcken der Gemeinde Glashütten wurde den 
Bürgerinnen und Bürgern auf Nachfrage während der Öffnungszeiten ausgehändigt.  
 
Am 02.02.2018 wurden uns nach einer Besprechung mit der Firma Kilb 10 Kisten gelber Säcke für 
den Übergang mitgegeben.  
 
Frau Bannenberg teilte in der HFA Sitzung vom 06.02.2018 allen Anwesenden mit, dass nun die 
gelben Säcke geliefert werden.  
 
Zu Frage 2) 
 
Von der Firma Kilb erhielten wir auf Nachfrage die Auskunft, dass alternative Sammelbehältnisse 
wie z.B. durchsichtige Müllsäcke bis zur Auslieferung der gelben Säcke genutzt werden können 
und mit abgeholt werden.  
 
Seit der 6. KW verfügt die Gemeinde Glashütten wieder über ausreichend gelbe Säcke.  
 
 
 
gez. Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 
 
 
 



 
   

 G e m e i n d e v e r t r e t u n g  
 
 d e r    G e m e i n d e    G l a s h ü t t e n  
  
 
 
 
 
 

 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 177/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 01.03.2018 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt II - We /pm 
 - öffentlich - 
 

 

 
Anfrage der CDU-Fraktion vom 02.02.2018 zum Thema "Einführung des neuen Abfallkon-
zeptes in 2018"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Anfrage: 
 
Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Einführung des neuen Abfallkonzeptes 
in 2018“ entsprechend der Beantwortung folgender Fragen: 
 
Im Zuge der Einführung des neuen Abfallentsorgungssystems wurden die vorhandenen Müllbe-
hältnisse für alle Müllsorten eingezogen und  gegen neue Behälter, ausgerüstet mit einem Chip, 
ersetzt. Ziel hierbei ist es, zukünftige über die personalisierten Müllbehälter, die Entsorgung verur-
sachergerechter zu gestalten. Unabhängig davon, dass ein neu einzuführendes System  am An-
fang immer mit gewissen Umständen verbunden ist, stellen wir zur Umsetzung folgende Fragen: 
 
1a) Warum wurden die bisher, seit 2015 in Verkehr gebrachten braunen Tonnen für  den Biomüll, 
welche schon mit einem Chip ausgerüstet waren, gegen neue Biotonnen mit einem Chip ersetzt? 
Dieses ist geschehen, obwohl die Tonnen von dem gleichen Entsorgungsunternehmen bereitge-
stellt wurden, welches auch heute die Entsorgung vornimmt. 

 
1b) In der Vergangenheit wurden die Müllbehältnisse über die Vertragslaufzeit gemietet, heute sind 
die neuen Tonnen im Eigentum der Gemeinde. Welche Kostenvorteile ergaben sich in der Gegen-
überstellung die Biotonnen gegen gleichartige Tonnen auszutauschen bzw. die bisherigen Bioton-
nen zu erwerben? 
 
2) Auf Grund der mehrmaligen Unterminierung zum Tonnentausch waren mindestens im Ortsteil 
Schloßborn zusätzliche Leerungen des Restmülls in 2018 erforderlich, die aber noch nicht über 
den Chip der neuen Tonne erfasst werden konnten. Welche Zusatzkosten ergaben sich hierbei 
und wie werden die Kosten zugeordnet?. 



Drucksache 177/GV/XVIIISeite - 2 -2 

 
 
 
Erläuterungen: 
 
 
Beantwortung durch den Gemeindevorstand: 
 
Zu Frage 1 a) 
 
Im Rahmen der Anpassung an das Müllsystem der Gemeinden des Usinger Landes wurden „Kauf-
tonnen“ ausgeschrieben und letztlich auch angeschafft.  
Die bisherigen Tonnen sind Besitz des Entsorgungsunternehmens.  
 
Zu Frage 1 b) 
 
Eine Gegenüberstellung des bisherigen Abfallsystems gegenüber dem jetzt gültigen System ist 
nicht möglich, da es zwei völlig unterschiedliche Systeme sind, mit verschiedenen Tonnengrößen. 
Die ehemaligen Preise gelten schlicht und einfach nicht mehr! 

Im neuen System wurden Müllgefäße per Mietkauf über zwei Jahre erworben und werden über 
10  Jahre abgeschrieben. Langfristig fallen ein Großteil dieser Kosten (bis auf notwendige Neuton-
nen) also gar nicht mehr an. Im Vergleich zu einer Gefäßmiete ist also ein Mietkauf auf lange Sicht 
günstiger. 

 
Zu Frage 2) 
 
Die Zusatzkosten können momentan noch nicht zugeordnet werden.  
Im Rahmen der Jahresendabrechnung kann erst das Ergebnis mit dem Ansatz verglichen werden.   
 
 
 
gez. Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 
 
 
 



 
   

 G e m e i n d e v e r t r e t u n g  
 
 d e r    G e m e i n d e    G l a s h ü t t e n  
  
 
 
 
 
 

 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 192/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 11.06.2018 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt III-Rm/pa 
 - öffentlich - 
 

 

 
Anfrage der CDU-Fraktion vom 26.04.2018 zum Prüfungsbericht des Hessischen Rech-
nungshofes; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

 
 
Anfrage: 
 
Vor einem Jahr hat der hessische Rechnungshof das Ergebnis seiner vergleichenden Prüfung zu 
den Bauhöfen der Gemeinde Glashütten zugestellt. In dem Prüfungsbericht wird u.a. festgestellt, 
dass eine kaufmännische Steuerung und Kontrolle des Bauhofes in der Gemeinde Glashütten nur 
sehr eingeschränkt stattfindet (zuständig dafür ist das Bauamt). Wesentliche betriebswirtschaftli-
che Steuerungsinstrumente fehlen. Allein durch eine verbesserte Steuerung könnten pro Jahr 
17.000 EUR eingespart werden. Positiv wertet der Rechnungshof die angemessene Ausstattung 
des Bauhofes mit Personal sowie die sehr hohe Netto-Jahresarbeitszeit der Mitarbeiter des Bauho-
fes. Trotz mehrmaliger Nachfrage bei der Bürgermeisterin ist der Bericht bis heute weder in der 
Gemeindevertretung noch im zuständigen Ausschuss beraten worden. Daher stellt die CDU Frak-
tion nun die folgenden Fragen: 
 
1. Wann hat sich der Gemeindevorstand mit dem Prüfungsbericht des hessischen Rechnungs-

hofs beschäftigt? 

2. Warum fand bis heute weder eine Kenntnisnahme noch eine Beratung in der Gemeindevertre-

tung und/oder im zuständigen Ausschuss zu diesem Prüfungsbericht statt? 

3. Welche kurzfristigen Maßnahmen hat der Gemeindevorstand seinerzeit ergriffen, um der sehr 

eingeschränkten Steuerung des Bauhofs durch das Bauamt entgegenzuwirken? 

4. Welche mittel- und langfristigen Maßnahmen hat der Gemeindevorstand innerhalb der letzten 

12 Monate ergriffen, damit eine wirksame Steuerung des Bauhofes zukünftig gewährleistet ist 

und die vom Rechnungshof ermittelten Einsparungen auch erzielt werden können? 

5. Wann und mit welchem Inhalt hat der Gemeindevorstand an den hessischen Rechnungshof 

berichtet (gefordert war eine Stellungnahme der Gemeinde bis 16. November 2017)? 
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Antwort des Gemeindevorstandes: 
 
Der Bericht „197. Vergleichende Prüfung Bauhöfe III“ wurde den Vertretern der politischen Gremi-
en in der zweiten Maihälfte 2017 zur Kenntnis übermittelt. Der vorliegende Bericht ist sehr umfang-
reich und im Einzelnen sehr komplex. Aus diesem Grund scheint eine Betrachtung von einzelnen 
Empfehlungen zielführender zu sein, als eine Diskussion über den gesamten Bericht. Seitens des 
Gemeindevorstandes wurden einzelne Empfehlungen in den Haushaltsberatungen schon behan-
delt. So z.B. die Einführung einer Bauhofsoftware oder die Anschaffung eines Grünflächenkatas-
ters. Einige Empfehlungen müssen den Gremien noch zur Beratung vorgelegt werden.  
 
Das Bauamt hat den Bauhof stets unter technischen Gesichtspunkten geführt. In dem Bericht wird 
die technische und personelle Ausstattung des Bauhofs als angemessen bezeichnet. Eine kauf-
männische Steuerung bzw. Kontrolle obliegt nicht allein dem Bauamt. Mit der in Anschaffung be-
findlichen Bauhofsoftware wird eine automatisierte Auswertung der Tätigkeiten des Bauhofs mög-
lich sein. Somit wird die Gemeindeverwaltung zukünftig über entsprechende Steuerungsmöglich-
keiten verfügen. 
 
Ein Statusbericht über die Umsetzung bzw. die Sachlage zum Bericht der vergleichenden Prüfung 
Bauhöfe III wurde dem Rechnungshof in Form eines Aktenvermerks, nach Genehmigung des 
Haushaltes 2018 im April zugesendet. Der Inhalt ist dem beigefügten Vermerk zu entnehmen. 
 
 
 
gez. Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlage(n): 

(1) Vermerk Vergleichende Prüfung Bauhöfe     
 









 
   

 G e m e i n d e v e r t r e t u n g  
 
 d e r    G e m e i n d e    G l a s h ü t t e n  
  
 
 
 
 
 

 XVIII. Wahlperiode Drucksache-Nr.: 188/GV/XVIII 
 
  Glashütten, 27.04.2018 
 
 
 Vorlage des Gemeindevorstandes Az.: Amt III-Rm/pa 
 - öffentlich - 
 

 

 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik; 
hier: Erneute Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt das Angebot der Firma Süwag vom 26.04 2018 zur Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik anzunehmen.  

Die Bruttoauftragssumme beträgt entsprechend dem beigefügten Angebot 278 871, 74 € (siehe 
Anlage 1).  

In den Haushalten 2017 und 2018 wurden ohne Berücksichtigung des zu erwartenden Zuschusses 
in Höhe von 25 220,00 € für die Gesamtmaßnahme 245 930,00 € eingestellt.  
 
 
 
Erläuterungen: 
 
In der Gemeindevertretersitzung vom 22.03.2018 wurden im Ergebnis der Diskussion folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 

1. Die Gemeindevertretung beschließt die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-
Technik. 
 

2. Bei der Umstellung sind aktuelle gesundheitliche und ökologische Belange zu berücksichti-
gen. 
 

3. Die Auslegung der Lichtfarbe zu Straßenkategorien bzw. Straßenklassen sind differenzier-
ter zu betrachten. Hierbei sollen Leuchtmittel mit der “wärmeren“ Farbtemperatur von 3000 
K in Neben- und Wohnstraßen als auch im Bereich von Grünanlagen verwendet werden. 
Bei Haupt- und Zubringerstraßen sollen Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von 4000K 
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zum Einsatz kommen. 
 

4. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, unter Einbeziehung des hessischen Förderpro-
gramms mit dem Betreiber des Straßenbeleuchtungsnetzes einen entsprechend detaillier-
ten und transparenten Vertragsentwurf zu erarbeiten. In diesem Vertragsentwurf sollen so-
wohl die Förderfähigkeit der einzelnen Leistungen und Lieferungen als auch die Herleitung  
der Energieeinsparquote erkennbar sein. 
 

5. Der Vertragsentwurf ist zusammen mit dem Förderbescheid des Landes Hessen der Ge-
meindevertretung zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
 

Zu den Beschlüssen wurden Stellungnahmen und Kommentierungen von Herrn Dr. Joachim-
Dietrich Reinking von der Syna GmbH und  Frau Birgit Knott, Dipl.-Ing. von HessenEnergie, Con-
sulting / Kommunaldienstleistungen eingeholt (siehe Anlagen 2 und 5). Es liegen keine belastbaren 
Studien über die gesundheitlichen Auswirkungen von Straßenbeleuchtungen in Abhängigkeit der 
verwendeten Farbtemperatur vor. 
 
Ein zusätzliches Informations- und Beratungsgespräch mit HessenEnergie fand am 19.04.18 in 
Wiesbaden statt. Vertreter aller Fraktionen haben daran teilgenommen (siehe Vermerk, Anlage 3).  
Das ursprüngliche Angebot der Firma Süwag wurde in der Folge dem Gemeindevertreter-
beschluss sowie den Wünschen der vor Ort Anwesenden weitgehend entsprechend verifiziert. 
Dem engen Zeitfenster geschuldet können nicht alle gefassten Vorgaben erfüllt werden. 
 
Die Umstellung der Straßenbeleuchtung erfolgt entsprechend dem Straßenbeleuchtungsvertrag 
zwischen der Gemeinde Glashütten und der Süwag EnergieAG, Anlage 1a, II, Satz 2.1 (hier: Anla-
ge 4) als Maßnahme der Kommune zur Energie- und somit Kosteneinsparung. Um einen von Hes-
senEnergie gewährten Zuschuss in Anspruch nehmen zu können, ist der Änderungsauftrag bis 
spätestens 17.06.2018zu erteilen. 
 
Durch die mit Aufpreis verbundene Änderung im Angebot von Süwag, Lichtfarbtemperatur von 
4000 K auf 3000 K, werden die im Haushalt 2017 und 2018 eingestellten Mittel überschritten. Die 
geplante Reserve für nach Abschluss der Maßnahme festgestellte und abzurechnende Mehrmen-
gen wird komplett aufgebraucht (Einheitspreisvertrag). 
 
 
 
gez. Brigitte Bannenberg 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlage(n): 

(1) Angebot Süwag vom 26.04.2018     
(2) 2440_Vermerk Straßenbeleuchtung LED-Umstellung - Beratungsgespräch Hessenenergie 

am 19.04.18 (2)     
(3) Vermerk     
(4) Auszug ans dem Straßenbeleuchtungsvertrag - Anlage 1 a     
(5) Vermerk inkl. Anmerkungen von HessenEnergie     
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